
2) 26. April 1929. (M. 8174.27) (Entscheidungen des Reichsversor-

gungsgerichts Bd. 8 S. 239).

Saargebiet - Versailler Vertrag Art. 45 ff.

Das Saargebiet ist im staats- und völkerrechtlichen Sinne vom Reich
nicht abgetrennt. Es kann keine Rede davon sein, daß das Saargebiet im

Verhältnis- zum Deutschen Reich etwa als neuer selbständiger Staat, ge-
schweige denn als Ausland anzusehen wäre..
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